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§ 10 ECG Abgabe einer
Vertragserklärung

 ECG - E-Commerce-Gesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 04.01.2024

1. (1)Ein Diensteanbieter hat dem Nutzer angemessene, wirksame und zugängliche technische Mittel zur Verfügung

zu stellen, mit denen dieser Eingabefehler vor der Abgabe seiner Vertragserklärung erkennen und berichtigen

kann.

2. (2)Ein Diensteanbieter hat dem Nutzer den Zugang einer elektronischen Vertragserklärung unverzüglich

elektronisch zu bestätigen.

3. (3)Die Verpflichtungen des Diensteanbieters nach den Abs. 1 und 2 können nicht zum Nachteil von Verbrauchern

abbedungen werden. Sie gelten nicht für Verträge, die ausschließlich im Weg der elektronischen Post oder eines

damit vergleichbaren individuellen elektronischen Kommunikationsmittels abgeschlossen werden.
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